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Betreff:  Bundesgesetz, mit dem die Verwendung von Symbolen der Gruppierung 

Islamischer Staat und anderer Gruppierungen verboten wird (Terror-Symbole-
Gesetz 2014 

 
 
 
 

Das Bundesministerium für Inneres übermittelt in der Anlage den Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem die Verwendung von Symbolen der Gruppierung Islamischer Staat 

und anderer Gruppierungen verboten wird (Terror-Symbole-Gesetz 2014) samt Vorblatt, 

WFA und Erläuterungen. Es wird ersucht, zu diesem Gesetzesvorhaben bis längstens 

 

24. Oktober 2014 

Stellung zu nehmen. 

 

 

Es wird ersucht, die Stellungnahme via E-Mail an die Adresse bmi-III-1@bmi.gv.at zu 

senden. 

 

Gleichzeitig wird ersucht, eine Ausfertigung der Stellungnahme dem Präsidium des 

Nationalrates an die Adresse begutachtunsverfahren@parlament.gv.at  zu senden  und das 

Bundesministerium für Inneres hievon in Kenntnis zu setzen 

 

Sollte dem Bundesministerium für Inneres bis zu diesem Termin keine Stellungnahme 

zukommen, wird davon ausgegangen, dass keine Bedenken gegen die Bestimmungen des 

Entwurfes bestehen. Die Aussendung dient gleichzeitig als Übermittlung im Sinne des Art. 1 

der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen 

Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften, 
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BGBI. I Nr. 35/1999, die Stellungnahmefrist im Sinne dieser Vereinbarung endet vier 

Wochen nach Zustellung. 

 

 

 

. 

Für die Bundesministerin: 

 

SC Dr. Mathias Vogl 
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Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-     
Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT 
           

Serien-Nr. 465297

Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
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Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behörde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
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